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"Lückenschluss Am Arzberg"
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Bestehende Grundstücksgrenze

Geplante Grundstücksgrenze

Flurstücksnummer

Bestehendes Haupt- und Nebengebäude

Gebäudevorschlag

Parzellennummer

Höhenlinien

4. Maß der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung - die Lage der Abgrenzung befindet sich 
flexibel zwischen min. 3,0 bis max. 6,0 m von der Baulinie gemessen. 

Maßzahlen in Metern angegeben

7. Bodenschutz

4.1 Grundflächenzahl

Höchstzulässige Grundflächenzahl GRZ: 0,5

Die höchstzulässige Grundflächenzahl GRZ darf gemäß §19 Abs. 4 BauNVO durch die 
Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im 
Sinne des §14 BauNVO durch die baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche
grundsätzlich bis 50 v. 100 überschritten werden.

4.2 Geschossflächenzahl

höchstzulässige Geschossflächenzahl GFZ: 0,8

4.3 Zahl der Vollgeschosse

maximal zwei Vollgeschosse: Erd- und Obergeschoss (E+I) 

maximal ein Vollgeschoss: Erdgeschoss (E) als Bindeglied für die geschlossene Bauweise 

maximal ein Vollgeschoss: Tiny House

4.4 Wandhöhe

Wandhöhe bei zwei Vollgeschossen = max. 6,0 m

Wandhöhe bei einem Vollgeschoss  = max. 4,00 m

Die festgesetzte maximale Wandhöhe WH ist jeweils traufseitig in Außenwandlage zu 
messen, ab der Oberkante Fertigfußboden im Erdgeschoss bis zum Schnittpunkt der 
verlängerten Außenkante Mauerwerk mit der Oberkante Dachhaut.
Geländer der Dachterrassen an der Grundstücksgrenze sind geschlossen auszuführen, 
die zulässige Wandhöhe darf dabei um 1,0 m überschritten werden. Der Sichtschutz
darf dabei maximal 2,0m hoch ausgeführt werden.

4.5 Firsthöhe

höchstzulässige Firsthöhe ab OK FFB EG in m

Bei Pultdächern darf die Firsthöhe bezogen auf Ok-EG Rohfußboden max. 8,50 m betragen.
Bei zueinander versetzten Pultdächern darf die sichtbare Wandhöhe zwischen den 
Pultdächern max. 2,0 m betragen.

Entwurf: 03. November 2025

Endfassung:

6.9 Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Öffentliche Verkehrsfläche (Straße)

Öffentliche Feld- und Waldwege

Gehweg

Grünweg, unbefestigt; Grundstückserschließungsweg ("Karrenweg")

1. Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 17.11.2022 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Änderung des
Flächennutzungsplanes beschlossen.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung
und Anhörung für den Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 
……………… hat in der Zeit vom …………………… bis ……………………….. stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß
                § 4 Abs. 1 BauGB für den Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom 

……………… hat in der Zeit vom …………………… bis ……………………….. stattgefunden.

4. Der Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans in der Fassung vom ________ wurde 
mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ________ bis ________ öffentlich 
ausgelegt.

5. Zu dem Entwurf des Bauleitplans der Fassung vom ……………….. wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ……………………
bis ……………………….. beteiligt.

6. Die Stadt Pegnitz hat mit Beschluss des Stadtrats vom ...............… die Änderung des 
Flächennutzungplans in der Fassung vom ……………. festgestellt.

Pegnitz, den ………………………..

…………………………………………………………………… (Siegel)
Wolfgang Nierhoff, 1. Bürgermeister

7. Das Landratsamt Bayreuth hat die Änderung des Flächennutzungsplanes mit Bescheid vom
.................... AZ ............… gemäß § 6 BauGB genehmigt.

(Siegel Landratsamt)

8. Die Änderung des Flächennutzungsplanes besteht aus dem vorliegenden Planteil sowie der
Begründung in Textform. Ausgefertigt:

Pegnitz, den ………………………..

…………………………………………………………………… (Siegel)
Wolfgang Nierhoff, 1. Bürgermeister

9. Die Erteilung der Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am ………………… 
gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Die Änderung des Flächennutzungsplans
mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu jeder-
Manns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Die
Änderung des Flächennutzungsplans ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsnachfolgen der
§§ 214 und 215 BauGB sowie auf die Einsehbarkeit der Unterlagen wurde in der Bekanntmachung 
hingewiesen.

Pegnitz, den ………………………..

…………………………………………………………………… (Siegel)
Wolfgang Nierhoff, 1. Bürgermeister

B. LEGENDE C. VERFAHRENSVERMERKE
Bestand

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

A. PLANTEIL

SCHUTZWÜRDIGES BIOTOP

WOHNBAUFLÄCHEN

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT UND FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT

Werner Braun

WOHNBAUFLÄCHE: Allgemeines Wohngebiet
gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 4 BauNVO)

ÜBERÖRTLICHE UND ÖRTLICHE HAUPTVERKEHRSSTRASSEN

Der Flächenverbrauch durch Überbauung und Versiegelung ist auf das unbedingt not-
wendige Maß zu beschränken. Befestigte Nebenflächen wie Stellplätze, Lagerflächen, 
sonstige Arbeitsflächen o.ä. außer Terrassen sind sickerfähig zu gestalten (z. B. durch 
wasserdurchlässige Pflastersteine, Pflastersteine mit Sicker- bzw. Rasenfuge, Rasengitter, 
Schotterrasen, wassergebundene Decke, etc.)

Änderung des Flächennutzungsplanes

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

FLÄCHEN FÜR DEN ÜBERÖRTLICHEN VERKEHR UND FÜR DIE ÖRTLICHEN
HAUPTVERKEHRSZÜGE

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ,
ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT 

WALDFLÄCHEN

Beratender Ingenieur
Flurweg 26
91257 Pegnitz
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19. FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG

Stadt Pegnitz
im Parallelverfahren zum Bebauungsplan

Stadt Pegnitz
Hauptstraße 37, 91257 Pegnitz

Landkreis Bayreuth

B

Änderung des  Flächennutzungsplans
M = 1 : 2500

Rechtsgültiger Flächennutzungsplan vor der Änderung
M = 1 : 2500


